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A. Private Strafanzeigen und polizeiliche Reaktion: 
Recht, Rechtswirklichkeit und kriminologische Bedeutung 

1. Private Strafanzeigen und polizeiliche Reaktion 
als soziales Phänomen 

Der Zusammenhang zwischen privater Strafanzeige und polizeilicher 
Reaktion hierauf hat bisher in Strafrecht und Kriminologie l verhältnis-
mäßig wenig Beachtung gefunden. Dies ist nur auf den ersten Blick 
nicht verwunderlich, zeigt doch schon eine oberflächliche Analyse des 
Strafverfahrens, daß die bisherige Unterschätzung der Strafanzeige 
sachlich nicht zu begründen ist2• Man kann davon ausgehen, daß Straf-
anzeige und polizeiliche Reaktion nicht problematisiert wurden, weil 
hierin häufig zu einfache Sachverhalte, die einer näheren Untersuchung 
nicht bedürftig erschienen, gesehen wurden. Zwar läßt sich die Straf-
anzeige auch als schlichtes tatsächliches Geschehen, das ein Strafverfah-
ren einleitet, begreifen, doch ist diese Sichtweise nicht gerechtfertigt. 
Schon das Alltagswissen sagt uns, daß die Verhältnisse so einfach nicht 
liegen können. Seit langem ist bekannt3, daß vielen privaten Strafan-
zeigen überlegungen vorausgehen, ob sie überhaupt erstattet werden 
sollten. Wir wissen auch, daß eine Strafanzeige nicht immer dann schon 
erfolgreich ist, wenn einem Polizisten der Verdacht einer Straftat mit-
geteilt wird. Der Polizist entscheidet vielmehr darüber, ob er überhaupt 
Maßnahmen ergreifen oder ob er den Antrag auf Verfolgung der Straf-
anzeige ablehnen muß. Schon dieser kurze Hinweis mag verdeutlichen, 
daß sich hinter einer Strafanzeige nicht nur ein juristisches Verfahrens-
problem verbirgt4• 

Die Strafanzeige hat vor allem auch soziale Bedeutung; sie ist als 
rechtliche, kriminologische und soziale Erscheinung zu verstehen. Dar-
über hinaus ist sie ein Geschehen, bei dem im Zusammenwirken zwi-

1 Es ist bezeichnend, daß von den neuesten Lehrbüchern nur Kaiser 1973, 
S. 70 f. und Brauneck 1970, S. 42 f. auf die kriminologische Relevanz der 
Strafanzeige näher eingehen. 

Z Vgl. hierzu etwa Kerner 1973, S. 27 ff.; Kaiser 1972 a, S. 27 f.; für die USA 
kommt Black 1970, S. 747, zu einem ähnlichen Ergebnis. 

3 Vgl. dazu etwa die Ausführungen von Hoegel 1911/12, S. 657 - 665; Hur-
wicz 1914/15, S. 284 - 295. 

4 Vgl. zu dieser "neuen" Sichtweise vor allem Brusten 1971, S. 248 - 259; 
Kerner 1973, S. 27 ff.; Kaiser 1972 a, S. 80 f. 
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schen Anzeigeerstatter und Polizei versucht wird, die soziale Wirklich-
keit zu rekonstruieren und ihr rechtlich und sozial bedeutsame Kontu-
ren zu geben. Daß dies nur im Rahmen der Rechtsordnung geschehen 
kann, ist zunächst von sekundärer Bedeutung. In erster Linie geht es 
um ein soziales Geschehen, dessen Ausgangspunkt eine Straftat bildet. 
Die Aufarbeitung dieser Situation steht im Vordergrund. Da dies lange 
verkannt wurde, weil man die soziale Komponente der Strafanzeige 
übersah, konnte sie als formales, auch rechtlich relativ bedeutungsloses 
Geschehen eingestuft werden. Die Relevanz der Interaktion zwischen 
Anzeigeerstatter und Polizei liegt nicht in der Ausfüllung formaler Po-
sitionen für ein späteres Strafverfahren. Entscheidend ist auch nicht, ob 
der vom Gesetz normierte Ablauf "richtig" vor sich geht, sondern wel-
che soziale Bedeutung dem Geschehen zukommt. Die soziale Wirklich-
keit der Strafanzeige ist bestimmend, nicht ihr formaler Ablauf. So ge-
sehen sind selbst für das menschliche Zusammenleben Strafanzeige 
und polizeiliche Reaktion von ausschlaggebender Bedeutsamkeit: hier 
werden die Weichen gestellt für die Erfüllung einer der Grundaufgaben 
des Strafrechts: die Sicherung des sozialen Friedens3• 

2. Die rechtlichen Regelungen der privaten 
Strafanzeige und polizeilichen Reaktion 

Die Strafprozeßordnung (StPO) behandelt die Strafanzeige eher bei-
läufig. Sie wird weniger als formales Erfordernis für die Einleitung 
eines Strafverfahrens gesehen, sondern als tatsächliches Geschehen ge-
wertet6, aufgrund dessen die Strafverfolgungsbehörden - also auch 
die Polizei - wegen des herrschenden Legalitätsprinzipes (§§ 152, 163 
StPO) verpflichtet sind, Nachforschungen über das Vorliegen eines 
strafbaren Sachverhaltes anzustellen7• Die verfahrensrechtlichen 
Grundlagen für Strafanzeigen sind in § 158 StPO enthalten. 

"Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei der Staats-
anwaltschaft, den Behörden und Beamten des Polizeidienstes und den Amts-
gerichten mündlich oder schriftlich angebracht werden. Die mündliche An-
zeige ist zu beurkunden. Bei Straftaten, deren Verfolgung nur auf Antrag 

5 Zum Selbstverständnis der Funktion des Strafrechts vgl. etwa Baumann 
1975, S. 7 ff.; Bockelmann 1973, S. 1 ff.; Jescheck 1972, S. 1 f.; Maurach 1971, 
S. 32 f.; Blei 1977, S. 4 ff.; Schmidhäuser 1975, S. 6 ff.; Stratenwerth 1971, 
S. 14 ff.; Welzel1966, S. 1 ff.; Wessels 1974, S. 1 f. 

6 Vgl. dazu Kleinknecht 1975, S. 157 Anm. 1 A; Kern I Roxin 1975, S. 186; 
Henkel 1968, S. 299; Müller-Sax 1966, § 158 Anm. 1 a; Schmidt 1967, § 158 
Randn. 1 und 2; Löwe-Rosenberg 1971, § 158 Anm. 1 (Kohlhaas); Peters 1966, 
S. 458 f. 

7 Vgl. Peters 1966, S. 460; Löwe-Rosenberg 1971, § 158 Anm. 1 (Kohlhaas); 
Schmidt 1967, § 158 Randn. 2; Müller-Sax 1966, § 158 Anm. 1 a; Henkel 1968, 
S. 298; Kern I Roxin 1975, S. 185. 
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eintritt, muß der Antrag bei einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft 
schriftlich oder zu Protokoll, bei einer anderen Behörde schriftlich ange-
bracht werden" (§ 158 Absatz 1 und 2 StPO)8. 

Dem Recht des Bürgers, eine Strafanzeige bei Vorliegen eines Ver-
dachtes einer Straftat zu erstatten, steht seitens der Polizei die Pflicht 
gegenüber, diese Strafanzeige zu beurkunden und Ermittlungen über 
den Sachverhalt durchzuführen, wenn ausreichende Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, daß eine Straftat tatsächlich begangen wurde9• Be-
richtet also jemand einem Polizisten von einer Straftat, so hat dieser zu 
prüfen, ob der geäußerte Verdacht substantiell vorgetragen ist. Andere 
überlegungen dürfen für seine Entscheidungen keine Rolle spielen. Die 
rechtlich zulässige Behandlung von Strafanzeigen Privater besteht 
somit allein darin, festzustellen, ob ein substantiierter Verdacht be-
steht, nicht aber eine Ermessensentscheidung darüber zu treffen, ob 
die Straftat verfolgungswürdig istl°. Für die Pflicht zur Beurkundung 
und Weiterbearbeitung einer Strafanzeige ist es ohne Bedeutung, ob 
ein Strafantrag gestellt ist bzw. wird oder nicht (§ 158 Abs. 2 StPO), 
wenn nur die Möglichkeit besteht, daß ein solcher Antrag noch gestellt 
werden kann, also vor allem dann, wenn die Antragsfrist noch nicht 
abgelaufen istll • Die Rechtslage bei Antragsdelikten ist für die Beurtei-
lung der praktischen Polizeiarbeit von besonderer Bedeutung, weil 
offensichtlich (wie auch die Ergebnisse der eigenen Untersuchung zei-
gen) diese Verfahrensweise nicht immer eingehalten wird. Die Ent-
scheidung darüber, ob ein öffentliches Interesse an der Verfolgung 
einer Straftat gegeben ist, steht allein der Staatsanwaltschaft zu, nicht 
aber der Polizei12• Dies kann nach geltendem Recht nicht zweifelhaft 
sein. Auch die Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeld-
verfahren weisen ausdrücklich daraufhin. 

"Nur der Staatsanwalt kann den Anzeigenden auf die Privatklage verwei-
sen. Die Polizeibeamten dürfen es nicht ablehnen, eine Anzeige entgegenzu-
nehmen oder sie an den Staatsanwalt weiterzuleiten; sie dürfen aber den 
Anzeigenden darüber aufklären, daß die öffentliche Klage nur erhoben wird, 
wenn der Staatsanwalt ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
bejaht. Besteht nach der Ansicht des Polizeibeamten kein öffentliches Inter-
esse an der Strafverfolgung, so wird er keine Ermittlungen vornehmen, son-
dern die Anzeige dem Staatsanwalt vorlegen" (Nr. 77 der RiStBV vom 
1. 12. 1970). 

8 Zur Zeit der Untersuchung galt § 158 StPO a. F., der sich inhaltlich aber 
nicht von der Neufassung unterscheidet, sondern lediglich redaktionell 
geändert wurde. -

9 Dies ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesbestimmung; vgl. etwa Mül-
ler-Sax 1966, § 158 Anm. 1 a. 

10 Unstreitig; vgl. etwa Henkel 1968, S. 298. 
11 Vgl. Müller-Sax 1966, § 158 Anm. 3 c. 
12 Unstreitig; vgl. auch Nr. 77 der RiStBV vom 1. 12. 1970. 


